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Ergänzungsleistungen für Familien; Änderung des Sozialgesetzes    
  

§ 85quater Absatz 1 soll lauten: 
1 Die jährliche Ergänzungsleistung für Familien entspricht dem Betrag, um den die anerkannten 
Ausgaben die anerkannten Einnahmen nach übersteigen, darf aber im Kalenderjahr das Dop-
pelte des jährlichen Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5 AHVG nicht über-
schreiten. 
 
Der Einleitungssatz zur Änderung von § 85quinquies soll lauten: 
Als § 85quinquies wird eingefügt: 
 
§ 85sexies Absatz 3 soll lauten: 
3 Vom gesamten Reinvermögen der Familie wird ein Zehntel angerechnet, soweit es 40'000 
Franken übersteigt; bewohnt die Familie ein Eigenheim, kommen die Bestimmungen der EL zur 
AHV/IV zur Anwendung. 
 
 
Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats. 
 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident: Aktuarin: 
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